
 

 

Hinweise des MELUND zum Ausfüllen  
des Ausgabenplanes und des Verwendungsnachweises  
für die Zuwendung im Rahmen der Betreuung geschützter Gebiete 
 

Das Formular „Ausgabenplan & Verwendungsnachweis“ hat zwei Funktionen. Einerseits sind hier bei 

der Antragstellung die geplanten Ausgaben und Einnahmen einzutragen und andererseits dient es 

dazu, die Verwendung der tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen einer gewährten Zuwendung 

nachzuweisen. Bitte kreuzen Sie als erstes an, mit welcher Funktion Sie das Formular verwenden. 

 

Um in der Antragsprüfung Rückfragen zu Ihrem Antrag zu vermeiden und eine schnelle Bearbeitung 

zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie das Formular vollständig ausfüllen. Insbesondere sind für die 

meisten beantragten Ausgabenpositionen Erläuterungen durch Sie vorzunehmen. Welche dies sind, 

wird nachfolgend anhand der Gliederung des Formulars „Ausgabenplan & Verwendungsnachweis“ 

beschrieben. Derzeit sind noch nicht zu jeder Ausgabenposition Informationen aufgeführt.  

 

Bei Fragen oder Unsicherheiten nehmen Sie in jedem Fall Kontakt zu der Bewilligungsbehörde auf.  

 

Inhalt 
 

1. Darstellung der geplanten oder durchgeführten Betreuungsaktivitäten für das 

Kalenderjahr ............................................................................................................... 2 

2.3.1 Eigenanteile des Zuwendungsempfängers für Beschäftigte im Rahmen von 

Maßnahmen nach dem Sozialgesetzbuch II oder III ................................................... 3 

2.3.2 Eigenanteile des Zuwendungsempfängers für 

Bundesfreiwilligendienstleistende ............................................................................... 3 

2.3.3 Taschengeld für vor und nach dem Bundesfreiwilligendienst  und während 

einer berufsqualifizierenden Ausbildung eingesetzte Praktikanten ............................. 4 

2.3.4 Vergütung oder Lohn für hauptamtliche Schutzgebietsbetreuer .................... 5 

2.3.5 Aufwandsentschädigung für Schutzgebietsbetreuer...................................... 5 

Einzelabrechnung ................................................................................................... 6 

Pauschale Aufwandsentschädigung ....................................................................... 6 

2.3.6 Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen .................................. 7 

2.3.7 Mieten, Pachten, Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung ................................... 8 

2.3.8 Ankauf bzw. Ersatzbeschaffung, Miet-, Reparatur-, Unterhaltungs- und 

Betriebskosten ............................................................................................................ 8 

Vergaberecht .......................................................................................................... 8 



 

 

Höchstbeträge für Anschaffungen und Taschengeld .............................................. 9 

2.3.9 Informationsmaterial und –medien................................................................... 10 

2.3.10 Pauschale Geschäftskosten für das betreute Gebiet ............................... 10 

2.3.11 Werkverträge oder Gutachten zur Ermittlung wissenschaftlicher Daten 

oder für die Erarbeitung von Schutzkonzepten und Planungen für Pflege- und 

Entwicklungsmaßnahmen......................................................................................... 10 

2.3.12 Errichtung einfacher Schutzgebietshütten ................................................ 11 

3 Einnahmen ......................................................................................................... 11 

4 Leitlinien für den Einsatz von Wildtierkameras im Rahmen der Betreuung von 

geschützten Gebieten ............................................................................................... 11 

 

1. Darstellung der geplanten oder durchgeführten 

Betreuungsaktivitäten für das Kalenderjahr 

Im Rahmen der Antragstellung ist es erforderlich, der Bewilligungsbehörde für jedes Gebiet einen 

Überblick über die geplanten Aktivitäten im betreuten Gebiet zu geben. Diese kann dann prüfen, ob 

die beantragten Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes beitragen. Insbesondere 

sind die Maßnahmen darzustellen, die neu oder einmalig durchgeführt werden und nicht regelmäßige 

Beobachtung oder Information sind.  

 

Es ist zu beachten, dass die zur Durchführung der Maßnahmen erforderlichen behördlichen 

Zulassungen vorliegen müssen bzw. rechtzeitig eingeholt werden. Notwendige Abstimmungen mit 

betroffenen Grundstückseigentümern oder Verfügungsberechtigten sind vor Beginn der Maßnahmen 

herbeizuführen. Die zuständige untere Naturschutzbehörde des Kreises, in dem das betreute Gebiet 

liegt, ist durch den Zuwendungsempfänger vor Beginn der Maßnahmen zu informieren.  

 

Zum Nachweis der Verwendung ist neben dem ausgefüllten Formular „Ausgabenplan & 

Verwendungsnachweis“, das der Bewilligungsbehörde bis zum 31.06. des auf die Förderung 

folgenden Jahres zu übersenden ist, ein Sachbericht bzw. Betreuungsbericht nach dem vom 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) oder dem vom Landesbetrieb für 

Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN) vorgegebenem Muster zu 

erstellen und bis zum 31.01. des auf die Förderung folgenden Jahres dem LLUR oder LKN zuzuleiten.  



 

 

2.3.1 Eigenanteile des Zuwendungsempfängers für Beschäftigte im 

Rahmen von Maßnahmen nach dem Sozialgesetzbuch II oder 

III 

Es sind derzeit keine Hinweise vorhanden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die 

Bewilligungsbehörde. 

2.3.2 Eigenanteile des Zuwendungsempfängers für 

Bundesfreiwilligendienstleistende 

Bei der Angabe von Ausgaben und Einnahmen für Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdi) ist große 

Sorgfalt geboten. Denn in diesem Bereich fördert das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 

Aufgaben (BAFzA) ebenfalls bestimmte Ausgaben für den Einsatz eines Bufdi und es kann zu einer 

unzulässigen Doppelförderung kommen, die eine verzinste Rückforderung der Zuwendung bedeuten 

kann.  

Ausgaben und Einnahmen der Förderbereiche Betreuung und Bufdi sind daher voneinander 

abzugrenzen. Die Ausgaben und Einnahmen sind wie folgt im Formular „Ausgabenplan & 

Verwendungsnachweis“  einzutragen: 

 

 

Nummer 
Ausgaben- 
plan 

Welche Ausgaben/Einnahmen darf ich in 
welcher Höhe angeben? 

Was muss ich dazu im Rahmen der 
Antragstellung erläutern? 

2.3.2 
Taschen-
geld 
 

unter den Ausgaben ausschließlich das 
vereinbarte Taschengeld (max. 390 € in 2018) 
ohne vereinbarte geldwerte Vorteile (für bspw. 
Unterkunft, Verpflegung oder Arbeitskleidung) 
oder Geldersatzleistungen;  
 
anderweitige Kostenbestandteile dürfen weder 
angegeben noch im Verwendungsnachweis 
abgerechnet werden 

Auflistung der eingesetzten Bufdis mit 
jeweiliger Angabe der Anzahl der 
Einsatzmonate und der Höhe von 
Taschengeld, SV-Beiträgen und 
Geldersatzleistungen. 
 
Angabe, wofür Geldersatzleistungen 
gezahlt werden (bspw. Unterkunft, 
Verpflegung oder Arbeitskleidung, 
Fahrtkosten). 
 
Sofern ein Bufdi in Teilzeit tätig ist, ist 
dies kenntlich zu machen unter Angabe 
des Stellenanteils. 
 
Als Höchstbetrag für die Förderung 
werden maximal 400 € als Zahlungen 
an den Bufdi anerkannt. 
 

 
unter den Einnahmen der Erstattungsbetrag des 
BAFzA für das Taschengeld und 
Sozialversicherungsbeiträge 
 

2.3.2 
SV-
Beiträge 

abzuführende Sozialversicherungsbeiträge 
einschließlich der Erhöhung durch ggf. 
vereinbarte geldwerte Vorteile oder 
Geldersatzleistungen 

2.3.2 
Geldersatz-
leistungen 

anstatt unentgeltlich zur Verfügung gestellter 
Sachwerte, wie bspw. Unterkunft, Verpflegung mit 
Speisen und Getränken oder Arbeitskleidung 
gezahlte Geldersatzleistungen;  

2.3.2 
päda-
gogische 
Begleitung 

unter den Ausgaben ausschließlich die, die für die 
pädagogische Begleitung des Bufdi bspw. für 
Seminare und Fahrtkosten oder eine 
pädagogische Fachkraft anfallen 
 
- keine Ausgaben, die für Organisation der 

Angabe, ob eine pädagogische 
Fachkraft eingesetzt wird und wenn ja, 
wie viele Bufdi sie insgesamt begleitet; 
Kosten der pädagogischen Fachkraft 
sind auf alle durch sie betreuten Bufdi 
aufzuteilen und entsprechend anteilig 



 

 

pädagogischen Begleitung anfallen, da sie bereits 
durch Erstattungen des BAFzA abgegolten sind  
- keine Verwaltungskosten bspw. für 
Vertragsabschlüsse, Buchhaltung, 
Krankmeldungen, da sie mit den Geschäftskosten 
der Betreuungszuwendung abgegolten sind.  
- keine Ausgaben für Bewerbungs-/ 
Auswahlverfahren der Bufdi 

dem betreuten Gebiet zuzuordnen. 
 
Sofern die pädagogische Begleitung 
über das durch BAFzA geförderte 
Kontingent hinausgeht, ist dies kenntlich 
zu machen und der Umfang anzugeben. 

 
unter den Einnahmen der Erstattungsbetrag des 
BAFzA für die pädagogische Begleitung  
 

2.3.7 
Unterkunft 
für Bufdi 

Warmmiete für die Unterkunft 
 
 

Benennung des Miet-, Pachtobjektes 
und die Zwecke der Nutzung; Anzahl der 
untergebrachten Personen ggf. auch aus 
anderen betreuten Gebieten 

2.3.8 
Arbeits- 
Kleidung 
für 
Bufdi 

Ausgaben für die Arbeitskleidung Angabe, was in welcher Stückzahl 
gekauft werden soll bzw. gekauft wurde 

 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Ausführungen zum Bundesfreiwilligendienst wird keine 

Gewähr übernommen. 

2.3.3 Taschengeld für vor und nach dem Bundesfreiwilligendienst  

und während einer berufsqualifizierenden Ausbildung 

eingesetzte Praktikanten  

Für vor und nach dem Bundesfreiwilligendienst oder im Rahmen einer berufsqualifizierenden 

Ausbildung eingesetzte Praktikanten kann ein Taschengeld gefördert werden. Die Ausgaben sind wie 

folgt im Formular „Ausgabenplan & Verwendungsnachweis“  einzutragen: 

 

Nummer 
Ausgaben- 
plan 

Welche Ausgaben/Einnahmen darf ich in 
welcher Höhe angeben? 

Was muss ich dazu im Rahmen der 
Antragstellung erläutern? 

2.3.3 
Taschen-
geld 
 

unter den Ausgaben ausschließlich die Höhe des 
Taschengeldes  
 
anderweitige Kostenbestandteile dürfen weder 
angegeben noch im Verwendungsnachweis 
abgerechnet werden 

Auflistung der eingesetzten Praktikanten 
mit jeweiliger Angabe der Anzahl der 
Einsatzmonate und der Höhe des 
Taschengeldes. 
 
Erläuterung, ob der Einsatz im 
Zusammenhang mit dem 
Bundesfreiwilligendienst oder einer 
berufsqualifizierenden Ausbildung steht. 
 
Als Höchstbetrag für die Förderung 
werden maximal 200 €/Monat als 
Zahlungen an den Praktikanten 
anerkannt.  



 

 

2.3.4 Vergütung oder Lohn für hauptamtliche 

Schutzgebietsbetreuer  

Hauptamtliche Betreuer dürfen einerseits nicht bessergestellt sein als ein vergleichbarer 

Landesbediensteter. Vergleichbare Landesbedienstete werden nach dem Tarifvertrag für den 

Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), Tarifgebiet West vergütet. Die Eingruppierung in eine 

Entgeltgruppe richtet sich nach der für das Aufgabengebiet erforderlichen Qualifikation und die Stufe 

nach der für das Aufgabengebiet erforderlichen bzw. erworbenen Erfahrung.  Ein Gehaltsrechner für 

den öffentlichen Dienst ist im Internet unter http://oeffentlicher-dienst.info/tv-l/west/ abrufbar und gibt 

einen Anhaltspunkt, ob die Vergütung vergleichbar ist. 

 

Andererseits ist hauptamtlichen Betreuern und allen Arbeitnehmern des Zuwendungsempfängers im 

Inland für die Dauer des Bewilligungszeitraumes  der gesetzliche Mindestlohn des Landes 

Schleswig-Holstein zu zahlen. Dieser beträgt derzeit mindestens ein Entgelt von 9,18 Euro (brutto) pro 

Zeitstunde. 

 

Die Förderung von Ausgaben für den Lohn von Hauptamtlichen ist nur mit vorliegendem schriftlichem 

Arbeitsvertrag möglich. Vor Abschluss eines Arbeitsvertrages oder auch von Änderungen eines 

bestehenden Arbeitsvertrages mit einem hauptamtlichen Betreuer, für den Vergütung oder Lohn 

gefördert werden soll,  ist die Zustimmung der Bewilligungsbehörde einzuholen.  

 

Die Ausgaben sind wie folgt im Formular „Ausgabenplan & Verwendungsnachweis“  einzutragen: 

 

2.3.5 Aufwandsentschädigung für Schutzgebietsbetreuer 

Schutzgebietsbetreuer haben die Wahlmöglichkeit zwischen einer Einzelabrechnung der 

Aufwandsentschädigung oder der Auszahlung einer Pauschale. Die Einzelabrechnung kommt für 

Schutzgebietsbetreuer in Frage, die mehr als 300 € im Betreuungsjahr für die 

Aufwandsentschädigung benötigen. Unterhalb von 300 € bietet sich die pauschale 

Aufwandentschädigung an. 

 

Nummer 
Ausgaben-
plan 

Welche Ausgaben darf ich in welcher 
Höhe angeben? 

Was muss ich dazu im Rahmen der 
Antragstellung erläutern? 

2.3.4 
haupt-
amtliches 
Personal 

anzugeben ist das Arbeitgeber-
Jahresbruttogehalt für jeden 
Hauptamtlichen  

namentliche Auflistung der eingesetzten 
hauptamtlichen Betreuer unter Angabe von 
- Entgeltgruppe und Stufe nach TV-L, 
- weiteren Personalkostenbestandteile, wie 
Jahressonderzahlungen, betriebliche 
Altersvorsorge, vermögenswirksame 
Leistungen, etc., 
- Bruttostundenlohn, 
- Stellenanteil für die Betreuung des jeweiligen 
Gebietes 

http://oeffentlicher-dienst.info/tv-l/west/


 

 

Einzelabrechnung 

Für die Einzelabrechnung von Tagegeldern und Wegstreckenentschädigung ist ein Fahrtenbuch 

nach dem von der Bewilligungsbehörde vorgegebenem Muster zu führen und ständig auf aktuellem 

Stand zu halten. Es muss Angaben enthalten zu Datum, Uhrzeit Beginn und Ende der Fahrt, 

gefahrene Kilometer und Zweck der Fahrt. Das Fahrtenbuch ist der Bewilligungsbehörde, sofern dies 

im Zuwendungsbescheid gefordert wurde, gemeinsam mit dem Verwendungsnachweis zu 

übersenden. Es ist für etwaige Prüfungen mindestens drei Jahre aufzubewahren. Ohne vorliegendes 

Fahrtenbuch und vollständige Angaben können diese Ausgaben nicht anerkannt werden und ggf. 

gezahlte Beträge werden verzinst zurückgefordert. 

 

Die Einzelabrechnung richtet sich nach den Vorgaben des Bundesreisekostengesetzes. Derzeit 

bedeutet dies, dass regelmäßig eine Wegstreckenentschädigung in Höhe von € 0,20 pro km zur 

Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges für Fahrten vom und zum betreuten geschützten Gebiet als 

zuwendungsfähig anerkannt wird.  

 

Im Ausnahmefall kann für Fahrten im Rahmen des Zuwendungszwecks ein erhebliches dienstliches 

Interesse an der Benutzung eines Kraftwagens anerkannt und eine Wegstreckenentschädigung in 

Höhe von € 0,30 pro km gezahlt, wenn schweres oder sperriges (mindestens 25 kg) Gepäck 

mitzuführen ist. Im Fahrtenbuch ist dann zu erläutern, was transportiert wurde und zu begründen, 

warum die Mitnahme erforderlich war. Fehlen diese Erläuterungen und die Begründung, können 

lediglich   € 0,20 pro km anerkannt werden. 

 

Fallen zum Erreichen des Schutzgebietes Kosten für Fähren und Mauten oder die Mitnahme von 

Gepäck an, so können diese Ausgaben erstattet werden, wenn im Fahrtenbuch erläutert und 

begründet ist, was transportiert wurde und warum die Mitnahme erforderlich war.  

 

Benutzen Schutzgebietsbetreuer mindestens vier Mal innerhalb eines Monats ein Fahrrad für Fahrten 

vom und zum betreuten geschützten Gebiet, wird als Wegstreckenentschädigung für jeden 

maßgeblichen Monat ein Betrag in Höhe von 5 € gewährt. 

 

Neben der Wegstreckenentschädigung wird Tagegeld in Höhe von 5 € pro Tag bei mindestens vier 

Stunden Abwesenheit von der Wohnstätte für die Zeit des ausschließlichen Einsatzes im betreuten 

Gebiet gewährt. 

 

Pauschale Aufwandsentschädigung 

Es kann eine pauschale Aufwandsentschädigung für Tagegeld und Wegstreckenentschädigung in 

Höhe von bis zu 300 € für das Betreuungsjahr gewährt werden.  

 

Das Führen eines Fahrtenbuches ist nicht erforderlich. Jedoch muss der Schutzgebietsbetreuer sich 

vor der Bewilligung der Zuwendung an das MELUR wenden und den Betrag anerkennen lassen. Es 



 

 

werden Angaben zum betreuten Gebiet, zum Wohnort des Schutzgebietsbetreuers, den gefahrenen 

Kilometern und die Anzahl der Einsatztage ohne und mit einer Dauer von länger als 4 Stunden 

Abwesenheit von der Wohnstätte benötigt.  

Eine Änderung des anerkannten Betrages ist nur bei wesentlichen Änderungen, wie z.B. einem 

Wohnsitzwechsel möglich. 

 

Die Ausgaben sind wie folgt im Formular „Ausgabenplan & Verwendungsnachweis“  einzutragen: 

2.3.6 Teilnehmergebühren für Fortbildungsveranstaltungen 

2.3.6 
Fortbildung 

ausschließlich die Teilnehmergebühr 
 
- keine Beantragung oder Abrechnung von 
Teilnehmergebühren für Fortbildungen, die 
nicht explizit für Schutzgebietsbetreuer 
anerkannt sind 

Bezeichnung der Veranstaltung/en 
 

2.3.6 
Weg-
strecken- 
entschä-
digung 

gefahrene Kilometer x 0,20 € 
 
- keine Beantragung oder Abrechnung von 
Wegstreckenentschädigung für Fahrten, die 
mit Kraftfahrzeugen durchgeführt werden, 
die mit Zuwendungen des Landes beschafft 
wurden 

Veranstaltungsort/e 

 

 

 

Nummer 
Ausgaben-
plan 

Welche Ausgaben darf ich in welcher 
Höhe angeben? 

Was muss ich dazu im Rahmen der 
Antragstellung erläutern? 

2.3.5 
Tagegeld 

ab 4 Stunden Abwesenheit von der 
Wohnstätte dürfen 5 € Tagegeld 
angegeben werden 

Bei der Einzelabrechnung ist die Anzahl der 
geplanten Einsatztage pro Person anzugeben. 
 
 
 
Bei der pauschalen Abrechnung ist der Name 
des Schutzgebietsbetreuers anzugeben. 
 

2.3.5 
Weg-
strecken- 
entschä-
digung 

Anzahl der geplanten/tatsächlichen 
Einsatztage x gefahrene Kilometer x 0,20 € 
oder im begründeten Ausnahmefall 0,30 € 
bzw. Pauschale bei Fahrradnutzung; 
Kosten für Fähren, Mauten und Gepäck 
 
oder  
 
mit dem MELUR abgestimmter 
Pauschalbetrag 
 
- keine Beantragung oder Abrechnung von 
Wegstreckenentschädigung für Fahrten, die 
mit Kraftfahrzeugen durchgeführt werden, 
die mit Zuwendungen des Landes beschafft 
wurden und für Heimfahrten von 
Bundesfreiwilligen 



 

 

2.3.7 Mieten, Pachten, Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung  

Nummer 
Ausgaben-
plan 

Welche Ausgaben/Einnahmen darf ich in 
welcher Höhe angeben? 

Was muss ich dazu im Rahmen der 
Antragstellung erläutern? 

2.3.7 

bspw. Warmmiete 
 

Angabe, wofür die Ausgaben bzw. Einnahmen 
anfallen und für welche Zeiträume (monatlich, 
tageweise, …) 
 
bei Veräußerungen Angabe, ob der veräußerte 
Gegenstand bzw. das Objekt mit Mitteln des 
Landes gefördert wurde und wenn ja, Angabe 
des Kaufdatums 

 
 
unter den Einnahmen sind Gelder aus 
Vermietung, Verpachtung oder 
Veräußerungen anzugeben 
 

 

2.3.8 Ankauf bzw. Ersatzbeschaffung, Miet-, Reparatur-, 

Unterhaltungs- und Betriebskosten 

Sofern Gegenstände gekauft werden sollen, sind einerseits die Regelungen des Vergaberechts zu 

beachten, andererseits gelten für den Kauf möglicherweise Höchstbeträge. Aufgrund von 

Erleichterungen für Zuwendungsempfänger mit überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeitern wird auf das 

Führen eines Inventarverzeichnisses für zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte 

Gegenstände, die mehr als 410 € kosten, verzichtet. Es ist ausreichend, eine einfache Aufzeichnung 

über den Verbleib des Gegenstanden vorzuhalten. 

Vergaberecht 

Bei einer Betreuungszuwendung, die mehr als 100.000 € beträgt, ist das Vergaberecht 

anzuwenden ist. Dies gilt auch, wenn die Betreuungszuwendung geringer als 100.000 € ist, aber 

zusätzlich eine Zuwendung von anderen Stellen (bspw. BAFzA) gewährt wird und der Gesamtbetrag 

der Zuwendungen 100.000 € übersteigt. 

 

In der Umsetzung bedeutet dies, dass bei 

- Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Reparaturmaßnahmen,  

- der Anschaffung und Ersatzbeschaffung sowie der Errichtung einer Betreuungsunterkunft, 

- dem Herstellen von Informationsmaterial 

- und dem Abschluss von Werkverträgen 

 

bestimmte Regeln einzuhalten sind, die sich nach der Art und der Höhe des Auftrages richten. 

Lieferungen und Dienstleistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 500 € netto und 

Bauleistungen von bis zu 2.000 € netto können direkt gekauft werden. Bis zu einem Auftragswert von 

100.000 € netto müssen drei Angebote eingeholt werden und dies sowie die Entscheidung für ein 

Unternehmen sind zu dokumentieren. Ab einem Auftragswert von 100.000 € netto sind weitere 

formale Vorgaben einzuhalten und Sie werden gebeten, zunächst Kontakt zu der Bewilligungsbehörde 

aufzunehmen.  

 



 

 

Bei einer Betreuungszuwendungen, die unterhalb von 100.000 € liegt, ist zwar nicht das 

Vergaberecht aber der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Dies bedeutet, 

dass in der Regel mindestens drei Angebote eingeholt werden müssen und dies sowie die 

Entscheidung für ein Unternehmen zu dokumentieren sind. 

 

Die Ausgaben oder Einnahmen sind wie folgt im Formular „Ausgabenplan & Verwendungsnachweis“  

einzutragen: 

 

Nummer 
Ausgaben-
plan 

Welche Ausgaben/Einnahmen darf ich in 
welcher Höhe angeben? 

Was muss ich dazu im Rahmen der 
Antragstellung erläutern? 

2.3.8 
 

Rechnungsbeträge; 
 
Anschaffungen dürfen nicht über den 
Rahmen der erforderlichen 
Grundausstattung hinausgehen 

Angabe, was im Einzelnen in welcher 
Stückzahl gekauft, gemietet, repariert oder 
unterhalten werden soll/wurde (keine 
Zusammenfassung oder beispielhafte 
Aufzählung) 
 

Angabe, ob Folgekosten entstehen werden 
und wenn ja wofür und in welcher Höhe  

  
unter den Einnahmen sind Gelder aus 
Veräußerungen anzugeben 
 

Angabe, ob der veräußerte Gegenstand mit 
Mitteln des Landes gefördert wurde und wenn 
ja, Datum wann der Gegenstand gekauft 
wurde 

 

Höchstbeträge für Anschaffungen und Taschengeld 

 

In bestimmten Fällen gelten für die Anschaffung oder Ersatzbeschaffung und die Zahlung von 

Taschengeld Höchstbeträge, die eine Gleichbehandlung der Zuwendungsempfänger gewährleisten. 

Eine Abweichung von den Höchstbeträgen ist ggf. mit besonderer Begründung im Antragsformular 

möglich. Es werden folgende Höchstbeträge als angemessen und zuwendungsfähig anerkannt: 

 Höchstbetrag zusätzliche Anmerkungen 

Tablet 200 € 

Im Antrag ist eine konkrete Begründung 
aufzunehmen, welche Betreuungsaufgaben unter 
Verwendung welcher Programme/Apps ausgeführt 
werden sollen. Es wird  max. ein Gerät pro 
Schutzgebiet gefördert.  

Digitalkamera 150 €  

PC-Arbeitsplatz/Laptop 700 €  

GPS-Gerät 150 € 

Ein GPS-Gerät kann nur gefördert werden, wenn es 
mehrjährig für Kartierungen benötigt wird und es zu 
einer Einsparung gegenüber einem beauftragten 
Planungsbüro kommt. Im Antrag ist das 
Einsparpotenzial darzulegen. 

Fernglas 180 €  

Spektiv inklusive Zubehör 2.000 €  

Freischneider 1.200 €  

Fachliteratur, Karten 100 €  

Wildtierkamera 200 € 

Es können nur Wildtierkameras gefördert werden, 
die im Rahmen eines Erfassungsprojektes mit 
Landesinteresse benötigt werden. Für den Einsatz 
der Wildtierkameras gelten zusätzliche 
Datenschutzvorgaben (siehe Nr. 15). 



 

 

2.3.9 Informationsmaterial und –medien 

2.3.9 

Kostenschätzung bzw. Rechnungsbeträge 
 
- keine Beantragung für Druckerzeugnisse 
und Infotafeln, die über das Gebiet 
informieren, wenn bereits ein 
Besucherinformationssystem (BIS) des 
Landes besteht. 

Beschreibung des Vorhabens bzw. Beifügung 
eines Entwurfs und Angabe,  was in welcher 
Stückzahl gekauft werden soll.  
 
 
 

 

2.3.10 Pauschale Geschäftskosten für das betreute Gebiet  

Als pauschale Geschäftskosten werden Ausgaben bspw. für Porto, Papier, Telefon, Fax, Internet und 

Personalkosten für die Verwaltung oder Buchhaltung  als zuwendungsfähig anerkannt. 

 

2.3.10 

betragen die Gesamtausgaben für die 
Betreuung des Gebietes nicht mehr als  
1.000 €, so dürfen höchstens 50 % der 
Gesamtkosten als Geschäftskosten 
angesetzt werden;  
betragen die Gesamtausgaben für die 
Betreuung des Gebietes hingegen mehr als 
1.000 €, so dürfen höchstens 500 € 
Geschäftskostenpauschale angesetzt 
werden  
 
- keine Beantragung oder Abrechnung von 
Fernmeldegebühren aufgrund privater Orts- 
und Ferngespräche und entsprechende 
Faxgebühren  

nicht erforderlich 

 

2.3.11 Werkverträge oder Gutachten zur Ermittlung 

wissenschaftlicher Daten oder für die Erarbeitung von 

Schutzkonzepten und Planungen für Pflege- und 

Entwicklungsmaßnahmen  

2.3.11 
Vertragssumme Darstellung des Vorhabens und wofür die 

Ausgaben im Einzelnen anfallen 

 

Taschengeld an Bundesfreiwillige 400 €  

Taschengeld an Praktikanten 200 €  

Sägeschein, Sportbootführerschein 150 € 
Für maximal 2 Personen, die das Gebiet dauerhaft 
betreuen. 

Bewirtungskosten 0 € nicht förderfähig 

einfache Schutzgebietshütte 20.000 €  

bewegliche Unterkunft 7.500   



 

 

2.3.12 Errichtung einfacher Schutzgebietshütten  

 

2.3.12 
 

Kostenschätzung bzw. Rechnungsbeträge; 
 
einfache Schutzgebietshütte 
(Betreuungsunterkunft) darf maximal bis zu 
einem Investitionsvolumen von 20.000 € 
beantragt oder abgerechnet werden; 
bewegliche Unterkunft (Wohnwagen) mit 
einem Investitionsvolumen bis zu 7.500 € 

Beschreibung des Vorhabens und der 
zeitlichen Planung; bei Baumaßnahmen sind 
die Planunterlagen, ggf. vorliegende 
Kostenangebote und ggf. erforderliche 
öffentlich-rechtliche Zulassungen oder 
Genehmigungen dem Antrag beizufügen. 
 
Soll eine gebrauchte bewegliche Unterkunft 
angeschafft werden ist der 
Bewilligungsbehörde hierfür zusätzlich das 
Gutachten eines unabhängigen, vereidigten 
Sachverständigen vorzulegen. 
 
Angabe, ob Folgekosten entstehen werden 
und wenn ja wofür und in welcher Höhe 

 

3 Einnahmen 

Da Einnahmen das Finanzierungsdefizit verringern, bzw. einen Anteil darstellen, der durch das Projekt 

selbst finanziert wird, sind sie bei der Berechnung der zuwendungsfähigen Ausgaben zu 

berücksichtigen.  

 

Die Einnahmen sind wie folgt im Formular „Ausgabenplan & Verwendungsnachweis“ einzutragen: 

 
Nummer 
Ausgaben-
plan 

Welche Einnahmen muss ich in welcher 
Höhe angeben? 

Was muss ich dazu im Rahmen der 
Antragstellung erläutern? 

 

Höhe der erhaltenen Einnahmen im 
Zusammenhang mit dem 
Zuwendungszweck, bspw. Spenden oder 
Eintrittsgelder 

Angabe der Einnahmeart, wie bspw. Spenden 
oder Eintrittsgelder 

 

4 Leitlinien für den Einsatz von Wildtierkameras im Rahmen der 

Betreuung von geschützten Gebieten 

 

 

1. Alle Wildtierkameras sollen so aufgehängt werden, dass eine Erfassung personenbezogener 

Daten vermieden wird (z.B. durch nur kniehohes oder nach unten gerichtetes Aufhängen). 

2. Wildtierkameras sollen bevorzugt in nicht-öffentlichen Bereichen aufgehängt werden, die nicht 

betreten werden dürfen (z.B. in Naturschutzgebieten oder an Querungshilfen wie 

Grünbrücken). 

3. Wildtierkameras sollen so eingestellt werden, dass möglichst nur nachts Fotos aufgenommen 

werden, da viele Tiere bevorzugt nachts unterwegs sind, Menschen hingegen tagsüber. 

4. Im unmittelbaren Umfeld aller Wildtierkameras werden gut sichtbar Warnschilder aufgehängt, 

die vor den Kameras warnen. Alle Wildtierkameras und Ihre Gehäuse sind mit dem 



 

 

Landeslogo, einer Kontakt-Telefonnummer des Verantwortlichen und dem Einsatzzweck 

(„Wildtiermonitoring“) beschriftet. 

5. Die trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch noch erfassten Bilder von Personen werden beim 

Auslesen der Speicherkarten sofort endgültig gelöscht. 

6. Jährlich wird ein Bericht verfasst, der deutlich macht, welche Ergebnisse mit den 

Wildtierkameras erzielt wurden und welche Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Datenschutzes durchgeführt wurden mussten (z.B. Anzahl der Bilder mit erkennbaren 

Personen, die umgehend gelöscht wurden). 

7. Sollten mit den Wildtierkameras Straftaten dokumentiert werden, sind die entsprechenden 

Bilder nicht zu löschen, sondern den Strafverfolgungsbehörden zu überlassen. Kopien solcher 

Bilder dürfen nicht zurückbehalten werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


